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1 Vorbemerkung 

Der mit dem Feststellungsbeschluss der Verbandsversammlung des Regionalverbandes 
Ruhr (RVR) zum Regionalplan Ruhr aus dem Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP) 
übergeleitete Gemeinsame Flächennutzungsplan (GFNP) stellt gem. § 5 Abs. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 204 Absatz 1 BauGB für die beteiligten Städte Bochum, Essen, Gelsenkir-
chen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen die beabsichtigte städtebauliche Ent-
wicklung in den Grundzügen dar. Der GFNP enthält, im Gegensatz zum RFNP, keine raum-
ordnerischen Festlegungen mehr. 

2 Rechtsgrundlage 

Gemäß § 6a BauGB ist der Änderung des Gemeinsamen Flächennutzungsplanes (GFNP) 
eine Zusammenfassende Erklärung beizufügen die nach abschließender Beschlussfassung, 
Genehmigung und Bekanntgabe des Planwerks zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten ist. 

Danach sind in der Zusammenfassenden Erklärung folgende Inhalte zu behandeln: 

• wie Umwelterwägungen in den Plan einbezogen wurden bzw. Art und Weise der Be-
rücksichtigung der Umweltbelange und des Umweltberichts, 

• wie die Stellungnahmen und Einwendungen bzw. die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, 

• aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kom-
menden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, 

• welche Überwachungsmaßnahmen der Auswirkungen auf die Umwelt (Monitoring) 
vorgesehen sind. 

3 Anlass und Erfordernis der GFNP-Änderung 

Um die Qualität und Wahrnehmung des Wissenschaftsstandortes zu verbessern sowie die 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Essen zu forcieren, wurde die Initiative „Wissen-
schaftsstadt Essen“ ins Leben gerufen. Dabei streben die Stadt Essen, die Universität Es-
sen-Duisburg und die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft (EWG) eine intensivere 
Vernetzung und Kooperation zwischen Universität und Wirtschaft an.  

Die Wachstumsmöglichkeiten auf dem derzeit bestehenden Universitätscampus in zentraler 
Innenstadtlage sind begrenzt. In den vergangenen Jahren mussten bereits umfangreiche 
Belegungen in externen, privaten Gebäuden im näheren und weiteren Umfeld zum Campus 
erfolgen. Es ist aber erklärtes Ziel der Universität, etablierte Kompetenzen auszubauen und 
in räumlicher Nähe zum Hauptcampus zu integrieren sowie Raum für neue Initiativen und 
Kompetenzzentren bereitzustellen. Hierzu eignet sich das nordwestlich an die Universität 
angrenzende Areal „Thurmfeld“. In einem „Letter of Intent“ (LOI) zwischen der Stadt Essen 
und der Universität wurde die Zielsetzung der Entwicklung eines „Forschungs- und Innovati-
onscampus“ in enger Zusammenarbeit festgelegt. 

Neben der Weiterentwicklung der Universität soll das Areal in gleichem Maße der Ansiedlung 
von Unternehmen in Zukunftsmärkten, Einrichtungen der Forschung und Lehre sowie Institu-
ten in privater und öffentlicher Trägerschaft dienen. Aktuell plant die Universität im Plange-
biet konkret den sogenannten „Future Water Campus“ als Startprojekt. Ein weiterer For-
schungsneubau der Fakultät Chemie ist ebenfalls vorgesehen („ACTIVE SITES“).  

Der Änderungsbereich des Areals Thurmfeld umfasst eine ca. 11,5 ha große Fläche im 
Stadtteil Nordviertel (Stadtbezirk I). Der GFNP soll als Entwicklungsgrundlage für den paral-
lel zum GFNP-Änderungsverfahren in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan „Bottroper 
Str./Hilgerstr. (Thurmfeld)“ dienen. 
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Im GFNP ist der Änderungsbereich als Wohnbaufläche sowie gewerbliche Baufläche darge-
stellt. Die geplanten Nutzungen lassen sich nicht aus den gegenwärtigen Darstellungen des 
GFNP entwickeln. Aus diesem Grund ist eine Änderung dieses Bereichs in Sonderbaufläche 
mit den Zweckbestimmungen Sondergebiet für Freizeit, Erholung und Sport, Sondergebiet 
für Hochschule, Bildung und Forschung sowie Sondergebiet für spezifische gewerbliche Nut-
zung vorgesehen. Die von Norden nach Süden verlaufende Trasse der Stadtbahnen bleibt 
erhalten.  

4 Verfahrensablauf 

4.1 Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss für das vorgelegte Änderungsverfahren des RFNP (jetzt GFNP) 
wurde von den Räten der Planungsgemeinschaft zwischen dem 04.03. und dem 26.06.2021 
gefasst. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und der Öffentlichkeit sowie das Scoping fanden vom 24.08 bis 24.09.2021 statt. Die Veröf-
fentlichung wurde zwischen dem 20.03. und dem 04.05.2023 durch die Räte der Planungs-
gemeinschaft beschlossen. Die anschließende Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die förmliche 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange fanden vom 01.06. bis 
03.07. bzw. vom 12.06. bis 12.07.2023 statt. Die Übereinstimmung mit den landesplaneri-
schen Zielen gemäß § 34 Abs. 1 und 5 wurde vom RVR in diesem Fall nachträglich beschei-
nigt. 

Mit dem Feststellungsbeschluss wird das Änderungsverfahren als GFNP-
Änderungsverfahren beendet. Danach ist die Genehmigung durch das Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen erforderlich. Mit 
Veröffentlichung der erteilten Genehmigung in den amtlichen Verkündungsorganen der Städ-
te wird die Änderung des GFNP wirksam. 

4.2 Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sowie deren Berück-
sichtigung 

Im Rahmen des Verfahrens sind keine wesentlichen Bedenken vorgetragen worden, die zu 
einer Änderung der Planung geführt haben. Aufgrund vorgetragener Hinweise und Anregun-
gen von beteiligten Trägern öffentlicher Belange wurden die Begründung und der Umweltbe-
richt entsprechend angepasst.  

Die Plandarstellung sowie der Änderungsbereich wurden jedoch auf der Grundlage des im 
Verfahren konkretisierten Bebauungsplanentwurfes angepasst und geändert: Zum Vorent-
wurf wurde der vormals 8,9 ha große Änderungsbereich als Gewerbliche Baufläche darge-
stellt. Auf der Grundlage des konkretisierten Bebauungsplanentwurfes wurde der Ände-
rungsbereich im Nordosten um die Brachfläche zwischen Hilgerstraße, Bersonstraße und 
Segerothpark erweitert. Der Änderungsbereich umfasst nun eine Fläche von 11,5 ha und 
wird als Sonderbaufläche mit den Zweckbestimmungen Sondergebiet für Freizeit, Erholung 
und Sport, Sondergebiet für Hochschule, Bildung und Forschung sowie Sondergebiet für 
spezifische gewerbliche Nutzung dargestellt.  

5 Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange und der Planungsalter-
nativen 

5.1 Umweltbelange 

Die Umweltprüfung wird zur Abschätzung der Umweltfolgen des GFNP-Änderungsverfahrens 
durchgeführt. Im Rahmen der Umweltprüfung sind insbesondere die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die die Durchführung der Planung auf die Umwelt hat, zu ermit-
teln, zu beschreiben und zu bewerten. Unter Einbeziehung der zuständigen Fachdienststellen, 
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der beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 
wurde von der Planungsgemeinschaft der Umweltbericht erarbeitet. Dieser ist Bestandteil der 
Begründung zum GFNP und lag allen abwägenden Entscheidungen zugrunde. Er enthält ins-
besondere Aussagen zu 
 

• den Prüfmethoden und Bewertungskriterien, 

• der Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes, 

• der voraussichtlichen Umweltentwicklung bei Nichtdurchführung des Planes, 

• den voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter (Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt, Landschaft, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Mensch, Ge-
sundheit, Bevölkerung, Kulturgüter und sonstige Sachgüter / Kulturelles Erbe),  

• den Sonderprüfungen: Natura 2000 / FFH, Risiken / Auswirkungen im Fall schwerer 
Unfälle oder Katastrophen (Seveso III-Richtlinie, Leitungstrassen gem. Rohrfernlei-
tungsverordnung, Hochwassergefährdung, Erdbebengebiet), 

• Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen, 

• den Verringerungs-, Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen.  
 

Mit dem Planvorhaben geht überwiegend die Wiedernutzung einer vormals genutzten Fläche 
einher. Es werden nur vom Menschen beeinflusste und bereits baulich genutzte Böden 
überplant, so dass für die Schutzgüter Fläche und Boden keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen zu erwarten sind. Aufgrund von teilweise vorhandenen Bodenverunreinigungen werden 
Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen vor Neunutzung durchgeführt oder im parallelen 
Bebauungsplanverfahren in Abhängigkeit der geplanten Nutzung abgeklärt. Auch für die 
Schutzgüter Wasser sowie Kulturgüter und sonstige Sachgüter/Kulturelles Erbe sind keine 
negativen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten. Zurzeit sind keine Risikofak-
toren für zu erwartende schwere Unfälle oder Katastrophen ersichtlich. 
 
Es bestehen im Plangebiet keine Schutzausweisungen des Natur- und Umweltschutzes, 
auch sind keine in der Umgebung gelegenen Schutzgebiete durch das Vorhaben betroffen. 
Die schutzgutbezogenen Auswirkungen für den Freiraum (Schutzgut Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Landschaft) sind überwiegend nicht erheblich. Da jedoch innerhalb des Ände-
rungsbereiches Wald vorhanden ist und voraussichtlich Waldersatz erforderlich ist, sind die 
Auswirkungen als insgesamt potenziell erheblich gewertet. Der Änderungsbereich des Vor-
habens wurde in der Vergangenheit zwar intensiv gewerblich bzw. industriell genutzt. Auf-
grund der Nutzungsaufgabe entwickelte sich jedoch eine Brache, die dem stadtklimatischen 
Gunstraum des Parkklimas zuzuordnen ist und voraussichtlich mit Umsetzung des Vorha-
bens in Richtung Stadt- bzw. Gewerbeklima manifestiert wird. Durch die Bebauung wird die 
CO2-Bilanz gegenüber dem Ist-Zustand zukünftig verschlechtert. Am Belastungsschwer-
punkt der Bundesstraße B 224 könnten zudem die zu erwartenden zusätzlichen Verkehre zu 
erneuten Grenzwertüberschreitungen bei der durch Verbrennungsprozesse entstehenden 
Stickstoffdioxid -Konzentration und zusätzlichen Lärmbelastungen führen. Ausgewiesene 
Ruhige Gebiete im Bereich Ökopark Segeroth sind durch eine mögliche Zunahme von Lärm 
potenziell gefährdet. 
 
Aufgrund der zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Tiere, 
Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft, Klima und Luft sowie Mensch, Gesundheit, Bevöl-
kerung erfolgt eine Einstufung der Umweltauswirkungen für diese Schutzgüter insgesamt als 
erheblich. Die Auswirkungen sind auf der Ebene der Bebauungsplanung gutachterlich zu 
prüfen und ggf. durch Artenschutzmaßnahmen, Waldersatz, Mobilitätskonzepte, verkehrs-
lenkende Maßnahmen im Umfeld, Grünflächensicherung etc. zu vermeiden. Um potenziell 
negative Umweltauswirkungen sowie die Folgen des Klimawandels zu mindern, sollten im 
nachgelagerten Verfahren vorsorglich Maßnahmen festgesetzt werden, die zur Klimaanpas-
sung gegenüber Hitze und Starkregen beitragen, wie beispielsweise intensive Dachbegrü-
nungen und der Erhalt und die Entwicklung von vernetzten Freiflächen.  
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Für den Änderungsbereich liegen Gutachten zu Sanierungsuntersuchungen und Gefähr-
dungsabschätzungen, eine Bergschadenstechnische Gefahrenanalyse sowie ein Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag zur ASP Stufe 1 vor. Änderungsbezogene Gutachten oder 
Studien werden in der Bewertung der Umweltfolgen im parallelen Bebauungsplanverfahren 
berücksichtigt. 

5.2 Alternativenprüfung 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurden die in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten im Umweltbericht dargelegt. Dabei beschränkt sich die Auswahl auf 
sinnvolle und gangbare Alternativen, die sich unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomi-
scher, sozialer und technischer Aspekte sowie unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes und des Gebotes der Vernunft anbieten.  

Die Eignung der Fläche als neuer „Forschungs- und Innovationscampus“ ergibt sich insbe-
sondere aus der direkten Nähe zur Universität Essen-Duisburg und bietet somit eine hohe 
Standortgunst für Erweiterungsmöglichkeiten der Universität. Des Weiteren bieten die sehr 
gute Anbindung an den ÖPNV und die integrierte Lage weitere Standortvorteile. Gleichzeitig 
wird mit der Bereitstellung von gewerblichen Bauflächen auf den bereits anthropogen vorge-
prägten Flächen eine Inanspruchnahme von unbebauten Freiraumflächen zur Deckung des 
Wirtschaftsflächenbedarfes vermieden. Die Alternative einer Freiraumentwicklung wird daher 
nicht weiterverfolgt. Die Alternative einer wohnbaulichen Entwicklung wurde bereits in den 
1990ern und 2000er Jahren verfolgt. Das zu diesem Zweck begonnene Bebauungsplanver-
fahren wurde jedoch insbesondere aus Gründen der Altlastenproblematik eingestellt. Zur 
Deckung des überdurchschnittlich hohen Bedarfs an gewerblichen Bauflächen in Essen und 
aufgrund der Nähe zur Universität, wird der Entwicklung des Areals als gewerbliche Bauflä-
che der Vorrang eingeräumt. 

6 Flächenbilanz / Umweltmonitoring 

bestehende Darstellung 
GFNP 

Fläche 
(ha) 

neue Darstellung GFNP 
Fläche (ha) 

Wohnbaufläche 

 

Gewerbliche Baufläche 

8,9 

 

2,6 

Sonderbaufläche 

(Zweckbestimmungen 

1: Freizeit, Erholung und Sport 

4: Hochschule, Bildung, Forschung 

8: Spezifische gewerbliche Nut-
zung) 

11,5 

(Stadtbahnen)  (Stadtbahnen)  

Summe 11,5 Summe 11,5 

 

Die Änderungen der Flächenbilanzen des Gesamtplanes im Zusammenhang mit den laufen-
den Änderungsverfahren werden im Rahmen des Monitorings fortgeschrieben. 

Das Monitoringkonzept für den GFNP ist so aufgebaut, dass mit Hilfe von unterschiedlichen 
Bausteinen die gesamträumlichen Auswirkungen der Planung erfasst werden können:  
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- der erste Baustein umfasst die Ermittlung und Bewertung der steuerungsrelevanten Daten 
und Indikatoren (z. B. Änderung der Flächengröße bei Schutzgebieten, Änderung des Ver-
hältnisses Siedlungs- u. Verkehrsflächen zu Freiflächen der Realnutzung) 

- der zweite Baustein nutzt die Abschichtung von Informationen über potenzielle Umwelt-
auswirkungen aus nachgeordneten Planverfahren 

- der dritte Baustein umfasst die Nutzung der Informationspflicht der Behörden, die Gemein-
de über unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu unterrichten. 

Bei der Durchführung des Monitorings wird im Einzelfall überprüft, ob einzelne Überwa-
chungsinstrumente oder Indikatoren an neue Erkenntnisse anzupassen sind. Es können je-
weils nur die Indikatoren herangezogen werden, für die zu dem Zeitpunkt des Monitorings 
aktuelle Informationen vorliegen. Zur Auswertung der ermittelten Daten werden über die auf-
geführten umweltrelevanten Daten hinaus die Ergebnisse der Raumbeobachtung herange-
zogen. Bei Bedarf wird innerhalb der Planungsgemeinschaft eine Monitoringkonferenz 
durchgeführt, um zu ermitteln, welche Relevanz die festgestellten Umweltauswirkungen für 
den GFNP haben. 

Das Monitoring des (ehemaligen) RFNP begann gemäß genehmigter Fassung erstmalig 
sechs Jahre nach Wirksamkeit des Planes, d. h. 2016 und wurde im August 2017 fertigge-
stellt. Das aktuelle Monitoring für den Zeitraum 2016 bis 2021 befindet sich derzeit gerade in 
Bearbeitung (zu diesem Zeitpunkt noch bezogen auf den RFNP). 
 


